
Änderung des Gesetzes über den Lehrmittelverlag, Vernehmlassung

Angaben zum Vernehmlassungsteilnehmenden

Organisation SP Kanton Zürich

Kontaktperson Felix Stocker, Fraktionssekretär

Adresse Gartenhofstrasse 15, 8004 Zürich

Telefon 044 578 10 07

E-Mail fstocker@spzuerich.ch

Wir bitten Sie, uns das ausgefüllte Formular bis spätestens 14. Oktober 2022 und 
wenn möglich als Word-Datei per E-Mail an vernehmlassungen@bi.zh.ch zukom-
men zu lassen. Dadurch kann die Auswertung präzis und effizient erfolgen. Selbstverständ-
lich können Sie Ihre Stellungnahme auch per Post einreichen. Senden Sie diese bitte an 
die folgende Adresse: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Generalsekretariat, Walcheplatz 2, 
Postfach, 8090 Zürich.

A. Grundlagen 

1. Sind Sie mit der Überführung des Lehrmittelverlages in eine selbständige öffentlich-
rechtliche Anstalt einverstanden (§ 1)?

☐ völlig einverstanden

☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

Aufgrund der heutigen Situation sprechen wir uns eher für eine selbständige öffentlich-
rechtliche Anstalt aus, damals (bis 2016) war ein Stellenausbau beispielsweise nicht 
möglich oder eine Zusammenarbeit mit anderen Lehrmittelverlagen teilweise nicht optimal 
nutzbar. Für uns ist zentral, dass kein Qualitätsabbau stattfinden darf, es geht um die 
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Positionierung des LMVZ mit den bestehenden und neuen Lehrmitteln inklusive der 
digitalen Lehrmittel. Insbesondere möchten wir hier den Service public hervorheben – es 
braucht Lehrmittel für alle, inklusive Material/Unterlagen/Hilfsmittel für die verschiedenen 
Minderheiten. Wenn die Überführung in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt 
vollzogen würde, braucht es klare Bedingungen bzw. Kriterien. 

2. Sind Sie mit der Aufgabenumschreibung des Lehrmittelverlages einverstanden (§ 2)?

☐ völlig einverstanden

☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen: Fokus speziell auf barrierefreie Lehrmittel fehlt

3. Sind Sie mit den Mitteln, mit denen der Lehrmittelverlag seine Aufgaben erfüllt, 
einverstanden (§ 3)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

4. Sind Sie mit den Formen der Zusammenarbeit des Lehrmittelverlags mit Dritten 
einverstanden (§ 4)?
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☐ völlig einverstanden

☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen: Hier gilt es jeweils zur Thematik Datenschutz die Datenschutzbeauftragte 
des Kantons zu involvieren. Zudem ist es unerlässlich, dass jeweils auch der 
Bildungsrat involviert wird (Fachwissen durch die Lehrmittelkommission sichergestellt) 
in den Prozess. Auch bei Lehrmitteln von Dritten ist ein spezielles Augenmerk darauf 
zu legen, dass Themen wie Gleichstellung, Inklusion, Diversity innerhalb der Lehrmittel 
ein grosses Gewicht erhalten und durch das zuständige Gremium seitens Kantons 
kontrolliert werden. 

B. Organisation 

5. Sind Sie mit den Aufgaben der Bildungsdirektion einverstanden (§ 5)?

☐ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☒ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen: In der Organisation wird der Bildungsrat nicht explizit erwähnt – für uns 
braucht es einen Einbezug des Bildungsrats. 

Zudem stellen sich einige Fragen bei der Organisation mit der Thematik 
Aufsicht/Einhaltung der PCG-Richtlinien. Zur Entflechtung der Aufsichtsfrage müssten 
andere Optionen in Betracht gezogen werden: Da die Wahl des Verwaltungsrats 
inklusive Präsidium der Bildungsdirektion obliegen würden, sollte beispielsweise die 
Person mit dem Sitz der Bildungsdirektion nur in beratender Funktion und mit 
Antragsrecht Einsitz im Gremium nehmen.
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6. Sind Sie mit der Stellung, der Zusammensetzung und der Wahl des Verlagsrats 
einverstanden (§ 6)?

☐ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☒ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen: vergleiche unter Bemerkungen bei §5

Hier braucht es allenfalls weitere Personen, welche einen Einsitz im Verlagsrat hätten – 
Gewährleistung des Einbezugs von Personen (insbesondere auch LP) aus dem 
Praxisfeld zur Erarbeitung der Lehrmittel.

7. Sind Sie mit den Aufgaben des Verlagsrats und der Beschlussfassung einverstanden 
(§§ 7 f.)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

8. Sind Sie mit der Zusammensetzung und den Aufgaben der Geschäftsleitung 
einverstanden (§§ 9 f.)?

☐ völlig einverstanden
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☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen: Anwesenheitspflicht eventuell nochmals überdenken bezüglich 
Kompetenzen bei der Beschlussfassung

9. Sind Sie mit den Regelungen zum Personal einverstanden (§ 11)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

10. Sind Sie mit der Regelung zu den betriebsnotwendigen Liegenschaften einverstanden 
(§ 12)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:
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11. Sind Sie mit der Finanzierung der Leistungen des Lehrmittelverlags einverstanden 
(§ 13)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

12. Sind Sie mit der Regelung zur subsidiären Haftung des Kantons einverstanden (§ 14)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

13. Sind Sie mit der Regelung zum Finanzhaushalt und der Rechnungsführung 
einverstanden (§ 15)?

☐ völlig einverstanden

☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden
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☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

14. Sind Sie mit der Regelung zum Rechtsschutz einverstanden (§ 16)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen:

15. Sind Sie mit der Regelung zur Betriebsübernahme einverstanden (§ 17)?

☐ völlig einverstanden

☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen: 

16. Sind Sie mit der Regelung zur Personalübernahme einverstanden (§ 18)?

☐ völlig einverstanden
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☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen: Zusicherung mit mindestens gleichbleibenden arbeitsrechtlichen 
Bedingungen für die rund 80 angestellten Personen wird verlangt.

17. Sind Sie mit der Regelung zur Übertragung von Aktiven und Passiven einverstanden 
(§ 19)?

☐ völlig einverstanden

☒ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen 

18. Sind Sie mit der Übergangsbestimmung einverstanden (§ 20)?

☒ völlig einverstanden

☐ eher einverstanden

☐ eher nicht einverstanden

☐ gar nicht einverstanden

☐ weiss nicht / keine Antwort

Bemerkungen 
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19.  Haben Sie weitere Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage?

Die strategische Bedeutsamkeit des LMVZ erwähnen wir hier nochmals explizit. 
Insbesondere die Wichtigkeit des Verlagsrats wird hier hervorgehoben: Allenfalls könnte 
der Vorschlag in Betracht gezogen werden, dass die Bestätigung der Wahl der Mitglieder 
des Verlagsrats im Kantonsrat vollzogen wird (analog zum Fachhochschulrat). 

Danke für die Möglichkeit, eine Antwort zur Vernehmlassung zum 
Lehrmittelverlagsgesetzes abgeben zu dürfen!


